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Sehr geehrter Herr Mair, 

 

für Ihre E-Mail vom 14. Mai 2021 und Ihrer Bitte, dass sich die Landesregierung für 

eine Formulierung von Bedarfsprognosezahlen 2050 einsetzt, danke ich Ihnen auch 

im Namen von Herrn Minister Winfried Hermann. 

 

Nach § 4 des 2016 in Kraft getretenen Gesetzes über den Ausbau der Schienenwege 

hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) nach Ablauf 

von fünf Jahren eine Überprüfung des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege 

durchzuführen. Die hierfür notwendigen Vorbereitungen sind bereits eingeleitet. 

Grundlage für die Bedarfsplanüberprüfung wird eine neu zu erstellende 

Verkehrsprognose für das Jahr 2035 sein. Die Ausschreibung der Erarbeitung dieser 

Verkehrsprognose umfasst dabei fünf Fachteile. Im Rahmen des Fachteils 2 

„Wirtschafts- und Verkehrsentwicklungsprognose 2035“ soll laut Bundesregierung die 

mögliche Verkehrsentwicklung bis zum Jahr 2035 untersucht werden. Unter anderem 

sollen in diesem Zusammenhang auch mehrere Szenarien mit dem von Ihnen 

angesprochenen Horizont 2050 betrachtet werden, um erstmals über den 

Prognosehorizont 2035 hinausreichende Aussagen zu erhalten. 
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Laut Bundesregierung ist geplant, dem Deutschen Bundestag den Endbericht der 

Bedarfsplanüberprüfung Ende des Jahres 2023 vorzulegen. Der Deutsche Bundestag 

wird dann auf dieser Grundlage über etwaige nächste Schritte entscheiden. 
  

Die DB Netz AG hat mir mitgeteilt, dass sie im Rahmen der Planung der NBS 

Frankfurt - Mannheim mögliche Veränderungen der zukünftigen Verkehrsentwicklung, 

die im Rahmen der bereits erwähnten Überprüfung des Bedarfsplans festgestellt 

werden, berücksichtigen wird, soweit damit eine Änderung der Ausbauziele 

einhergeht. 

  

Als Reaktion auf das von Ihnen angesprochenen Urteils des 

Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz hat die Bundesregierung das Bundes-

Klimaschutzgesetz novelliert. Die Novelle hat nach dem Bundestag im vergangenen 

Monat auch den Bundesrat passiert. Nach den mir vorliegenden Informationen 

werden die möglichen Auswirkungen des Bundes-Klimaschutzgesetzes nach dessen 

Inkrafttreten und die damit verbundenen (ordnungs-) politischen Rahmenbedingungen 

auf den Bedarf von Verkehrsinfrastrukturprojekten in der neu zu erstellenden 

Verkehrsprognose in geeigneter Weise berücksichtigt, u. a. über angenommene 

Nutzerkosten (CO2-Bepreisung).  

 

Ich bin zuversichtlich, dass es im konstruktiven Miteinander im Dialogforum für die 

NBS/ABS Mannheim-Karlsruhe und im Beteiligungsforum für die NBS Frankfurt-

Mannheim gelingen wird, für die noch anstehenden Themen zukunftsfähige Lösungen 

zu finden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Elke Zimmer MdL 

 
 
 


